
 

 
   SEKRETARIAT DER KULTUSMINISTERKONFERENZ    

BERLIN · Taubenstraße 10 · 10117 Berlin · Postfach 11 03 42 · 10833 Berlin · Telefon +49 30 25418-499                                             
BONN · Graurheindorfer Straße 157 · 53117 Bonn · Postfach 22 40 · 53012 Bonn · Telefon +49 228 501-0 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

R A H M E N L E H R P L A N  

für den Ausbildungsberuf 

Konstruktionsmechaniker/Konstruktionsmechanikerin 

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25.03.2004 i.d.F. vom 23.02.2018) 
 
 
 
 



 

 

Seite 2 

Teil I Vorbemerkungen 

 
Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die 
Ständige Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK) beschlossen wor-
den. 
 
Der Rahmenlehrplan ist mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit oder dem sonst zuständigen Fachministe-
rium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt. 
Das Abstimmungsverfahren ist durch das “Gemeinsame Ergebnisprotokoll vom 30.05.1972” 
geregelt. Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Hauptschulabschluss auf und 
beschreibt Mindestanforderungen. 
 
Der Rahmenlehrplan ist bei zugeordneten Berufen in eine berufsfeldbreite Grundbildung und 
eine darauf aufbauende Fachbildung gegliedert. 
 
Auf der Grundlage der Ausbildungsordnung und des Rahmenlehrplans, die Ziele und Inhalte 
der Berufsausbildung regeln, werden die Abschlussqualifikation in einem anerkannten Aus-
bildungsberuf sowie - in Verbindung mit Unterricht in weiteren Fächern - der Abschluss der 
Berufsschule vermittelt. Damit werden wesentliche Voraussetzungen für eine qualifizierte 
Beschäftigung sowie für den Eintritt in schulische und berufliche Fort- und Weiter-
bildungsgänge geschaffen. 
 
Der Rahmenlehrplan enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Selbstän-
diges und verantwortungsbewusstes Denken und Handeln als übergreifendes Ziel der Aus-
bildung wird vorzugsweise in solchen Unterrichtsformen vermittelt, in denen es Teil des me-
thodischen Gesamtkonzeptes ist. Dabei kann grundsätzlich jedes methodische Vorgehen zur 
Erreichung dieses Zieles beitragen; Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar 
fördern, sind besonders geeignet und sollten deshalb in der Unterrichtsgestaltung angemes-
sen berücksichtigt werden. 
 
Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrplä-
ne um. Im zweiten Fall achten sie darauf, dass das im Rahmenlehrplan berücksichtigte Er-
gebnis der fachlichen und zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung 
erhalten bleibt. 
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Teil II Bildungsauftrag der Berufsschule 
 
Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen 
gemeinsamen Bildungsauftrag. 
 
Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter 
Partner mit den anderen an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufga-
be, den Schülerinnen und Schülern berufliche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer 
Berücksichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu vermitteln. 
 
Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vor-
her erworbene allgemeine Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie 
zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwor-
tung befähigen. Sie richtet sich dabei nach den für diese Schulart geltenden Regelungen der 
Schulgesetze der Länder. Insbesondere der berufsbezogene Unterricht orientiert sich außer-
dem an den für jeden einzelnen staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich 
erlassenen Berufsordnungsmitteln: 
 

 Rahmenlehrplan der ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder 
(KMK) 

 Ausbildungsordnungen des Bundes für die betriebliche Ausbildung. 
 
Nach der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 12.03.2015) 
hat die Berufsschule zum Ziel,  
 

 eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten hu-
maner und sozialer Art verbindet; 

 

 berufliche Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt 
und Gesellschaft auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwickeln; 

 

 die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken; 
 

 die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im 
öffentlichen Leben verantwortungsbewusst zu handeln. 

 
Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule 
 

 den Unterricht an einer für ihre Aufgaben spezifischen Pädagogik ausrichten, die Hand-
lungsorientierung betont; 

 

 unter Berücksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeld-
übergreifende Qualifikationen vermitteln; 

 

 ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewährleisten, um unterschiedlichen 
Fähigkeiten und Begabungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und 
Gesellschaft gerecht zu werden; 

 

 im Rahmen ihrer Möglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stützen und 
fördern; 

 

 auf die mit Berufsausübung und privater Lebensführung verbundenen Umweltbedrohun-
gen und Unfallgefahren hinweisen und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Vermin-
derung aufzeigen. 
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Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und soweit es im Rahmen 
berufsbezogenen Unterrichts möglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie z. B. 
 

 Arbeit und Arbeitslosigkeit 

 friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter 
Wahrung kultureller Identität 

 Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage, sowie 

 Gewährleistung der Menschenrechte 
 
eingehen. 
 
Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese 
wird hier verstanden als die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen, sich in gesellschaftli-
chen, beruflichen und privaten Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und 
sozial verantwortlich zu verhalten. 
 
Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Personal-
kompetenz und Sozialkompetenz. 
 
Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen 
Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet 
und selbständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen. 
 
Personalkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlich-
keit die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und 
öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu 
entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst personale Eigen-
schaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwor-
tungs- und Pflichtbewusstsein. Zur ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durch-
dachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.  
 
Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben 
und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen, zu verstehen sowie sich mit 
anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. 
Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität. 
 
Methoden- und Lernkompetenz erwachsen aus einer ausgewogenen Entwicklung dieser 
drei Dimensionen. 
 
Kompetenz bezeichnet den Lernerfolg in Bezug auf den einzelnen Lernenden und seine Be-
fähigung zu eigenverantwortlichem Handeln in privaten, beruflichen und gesellschaftlichen 
Situationen. Demgegenüber wird unter Qualifikation der Lernerfolg in Bezug auf die Verwert-
barkeit, d.h. aus der Sicht der Nachfrage in privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Situ-
ationen, verstanden (vgl. Deutscher Bildungsrat, Empfehlungen der Bildungskommission zur 
Neuordnung der Sekundarstufe II). 
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Teil III Didaktische Grundsätze 
 
Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben 
der Berufsschule zugeschnittenen Pädagogik auszurichten, die Handlungsorientierung be-
tont und junge Menschen zu selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Ar-
beitsaufgaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt. 
 
Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsätzlich in Beziehung auf konkretes berufli-
ches Handeln sowie in vielfältigen gedanklichen Operationen, auch gedanklichem Nachvoll-
ziehen von Handlungen anderer. Dieses Lernen ist vor allem an die Reflexion der Vollzüge 
des Handelns (des Handlungsplans, des Ablaufs, der Ergebnisse) gebunden. Mit dieser ge-
danklichen Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen geschaffen für das 
Lernen in und aus der Arbeit. Dies bedeutet für den Rahmenlehrplan, dass die Beschreibung 
der Ziele und die Auswahl der Inhalte berufsbezogen erfolgt. 
 
Auf der Grundlage lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragma-
tischen Ansatz für die Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungs-
punkte genannt: 
 

 Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind 
(Lernen für Handeln). 

 

 Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder 
aber 
gedanklich nachvollzogen (Lernen durch Handeln). 

 

 Handlungen müssen von den Lernenden möglichst selbstständig geplant, durchgeführt, 
überprüft, ggf. korrigiert und schließlich bewertet werden. 

 

 Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. 
technische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale Aspekte 
einbeziehen. 

 

 Handlungen müssen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre 
gesellschaftlichen Auswirkungen reflektiert werden. 

 

 Handlungen sollen auch soziale Prozesse, z. B. der Interessenerklärung oder der Konflikt-
bewältigung, einbeziehen. 

 
Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssys-
tematische Strukturen miteinander verschränkt. Es lässt sich durch unterschiedliche Unter-
richtsmethoden verwirklichen. 
 
Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die 
sich nach Vorbildung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbildungsbetrie-
ben unterscheiden. Die Berufsschule kann ihren Bildungsauftrag nur erfüllen, wenn sie diese 
Unterschiede beachtet und Schülerinnen und Schüler- auch benachteiligte oder besonders 
begabte - ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend fördert. 
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Teil IV  Berufsbezogene Vorbemerkungen 
 
Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Konstruktionsmechaniker/zur 
Konstruktionsmechanikerin ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung in den industri-
ellen Metallberufen vom 09.07.2004 (BGBl. I S. 1502) abgestimmt.1, 2 

 
Die Rahmenlehrpläne für den Ausbildungsberuf Konstruktionsmechaniker/Konstruktions-
mechanikerin (Beschluss der KMK vom 07.01.1987), Konstruktionsmechani-
ker/Konstruktionsmechanikerin, Fachrichtung Schweißtechnik (Beschluss der KMK vom 
09.05.1996) wird durch den vorliegenden Rahmenlehrplan aufgehoben. 
 
Der für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde wesentlicher Lehrstoff der Berufs-
schule wird auf der Grundlage der „Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich 
Wirtschafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe“ (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 07.05.2008) vermittelt. 
 
Konstruktionsmechaniker/Konstruktionsmechanikerinnen sind in den Bereichen Ausrüs-
tungstechnik, Feinblechbau, Schiffbau, Schweißtechnik oder Stahl- und Metallbau tätig. Sie 
fertigen, montieren und demontieren Stahlbauteile, Aufzüge, Transport- und Verladeanlagen, 
Schutzgitter, Verkleidungen, Treppen, Türen, Abdeckungen, Behälter, Schutzeinrichtungen, 
Blechrohre, Blechkanäle, Aggregate und Karosserien. 
Konstruktionsmechaniker/Konstruktionsmechanikerinnen üben ihre Tätigkeiten unter Beach-
tung der einschlägigen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen selbständig aus und 
stimmen ihre Arbeit mit vor- und nachgelagerten Bereichen ab. 
 
Konstruktionsmechaniker/Konstruktionsmechanikerinnen 
 

 arbeiten und kommunizieren im Rahmen der beruflichen Tätigkeit inner- und außerbe-
trieblich sowie interdisziplinär mit anderen Personen, auch aus anderen Kulturkreisen. 
Sie arbeiten teamorientiert und wenden aktuelle Kommunikationsmittel auch im virtuellen 
Raum an; 

 wenden technische Regelwerke und Bestimmungen sowie audiovisuelle und virtuelle 
Hilfsmittel zur Beschaffung von Informationen und bei Arbeiten in technischen Systemen 
an; 

 erfassen Kundenaufträge und leiten deren Umsetzungen ein; 

 planen ihre Aufgaben anhand von technischen Unterlagen, auch unter Verwendung digi-
taler Werkzeuge. Sie wenden informationstechnische Systeme zur Auftragsplanung, Auf-
tragsabwicklung und Terminverfolgung an; 

 berücksichtigen die mit der Digitalisierung der Arbeit verbundene Daten- und Informati-
onssicherheit; 

 recherchieren und bewerten Informationsquellen und Informationen, auch in digitalen 
Netzen; 

 stellen Bauteile, Baugruppen und Metallkonstruktionen aus Blechen, Rohren oder Profi-
len her; 

 wenden manuelle und maschinelle Fertigungsverfahren an; 

 führen Schweißverfahren unter Beachtung der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes 
durch; 

                                                 
1 

Durch die Novellierung der Verordnung über die Berufsausbildung in den industriellen Metallberufen 
anlässlich der Überführung der Prüfungsform "gestreckte Abschlussprüfung" in Dauerrecht vom 23.07.2007 
(BGBl. I S. 1599) sind keine Änderungen im Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz erforderlich gewor-
den. 

2 
Aufgrund der Zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung in den industriel-
len Metallberufen vom 07.06.2018 (BGBl. I S. 746) ist der Rahmenlehrplan hinsichtlich der Thematik „Digitali-
sierung der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit“ angepasst worden.  
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 montieren und demontieren Metallkonstruktionen und wenden dabei unterschiedliche 
Fügetechniken an; 

 erstellen Hilfskonstruktionen, Vorrichtungen, Schablonen und Abwicklungen, auch unter 
Verwendung digitaler Medien; 

 wählen Prüfgeräte und Prüfverfahren aus und wenden aktuelle Methoden der Qualitäts-
sicherung an; 

 führen die notwendigen Wartungsarbeiten an Anlagen, Maschinen und Werkzeugen auch 
unter Verwendung digitaler Informationsquellen durch; 

 bearbeiten komplexe Aufträge im Team. 
 
Ausgangspunkt der didaktisch-methodischen Gestaltung der Lernsituationen in den einzel-
nen Lernfeldern soll der Geschäfts- und Arbeitsprozess des beruflichen Handlungsfeldes 
sein. Dieser ist in den Zielformulierungen der einzelnen Lernfelder abgebildet. Die Ziele der 
Lernfelder sind maßgeblich für die Unterrichtsgestaltung und stellen zusammen mit den er-
gänzenden Inhalten den Mindestumfang dar. 
 
Die fachlichen Inhalte der einzelnen Lernfelder sind nur generell benannt und nicht differen-
ziert aufgelistet. Die Schule entscheidet im Rahmen ihrer Möglichkeiten in Kooperation mit 
den Ausbildungsbetrieben eigenständig über die inhaltliche Ausgestaltung der Lernfelder. Es 
besteht ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen dem Rahmenlehrplan und dem Aus-
bildungsrahmenplan für die betriebliche Ausbildung. Es wird empfohlen, für die Gestaltung 
von exemplarischen Lernsituationen in den einzelnen Lernfeldern beide Pläne zugrunde zu 
legen. Die einzelnen Schulen erhalten somit mehr Gestaltungsaufgaben und eine erweiterte 
didaktische Verantwortung. 
 
Mathematische, naturwissenschaftliche, technische Inhalte sowie sicherheitstechnische, 
ökonomische bzw. betriebswirtschaftliche und ökologische Aspekte sind in den Lernfeldern 
integrativ zu vermitteln. 
 
Einschlägige Normen und Rechtsvorschriften sowie Unfallverhütungsvorschriften sind auch 
dort zugrunde zu legen, wo sie nicht explizit erwähnt werden. 
 
Die englischsprachigen Ziele und Inhalte sind mit 40 Stunden in die Lernfelder integriert. 
 
Die Lernfelder 1 bis 4 im ersten Ausbildungsjahr entsprechen inhaltlich den Lernfeldern 1 bis 
4 der Rahmenlehrpläne für die handwerklichen und industriellen Metallberufe. Eine gemein-
same Beschulung ist im ersten Ausbildungsjahr möglich. 3 
 
Die Ziele und Inhalte der Lernfelder eins bis sechs sind mit den geforderten Qualifikationen 
der Ausbildungsordnung für den Teil I der Abschlussprüfung abgestimmt. 
 
Die Lernfelder des siebenten Ausbildungshalbjahres berücksichtigen insbesondere die beruf-
lichen Einsatzgebiete in ihrer ganzheitlichen Aufgabenstellung. Diese komplexen Aufgaben-
stellungen ermöglichen es einerseits, bereits vermittelte Kompetenzen und Qualifikationen 
zusammenfassend und projektbezogen zu nutzen und zu vertiefen und andererseits zusätz-
liche einsatzgebietsspezifische Ziele und Inhalte in Abstimmung mit den Ausbildungsbetrie-
ben zu erschließen. 

  

                                                 
3 

Aufgrund der Aufhebung der Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungsverordnungen durch Art. 8 des Gesetzes 
zur Reform der beruflichen Bildung vom 23.03.2005 (BGBl. I S. 931) wurde der entsprechende Absatz zum 
Berufsgrundbildungsjahr, Berufsfeld Metalltechnik gestrichen. 
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Teil V Lernfelder 
 

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf 
Konstruktionsmechaniker/Konstruktionsmechanikerin 

 
Lernfelder 

 
Zeitrichtwerte 

 

Nr.  1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 

1 Fertigen von Bauelementen mit handgeführ-
ten Werkzeugen 

80    

2 Fertigen von Bauelementen mit Maschinen 
 

80    

3 Herstellen von einfachen Baugruppen 
 

80    

4 Warten technischer Systeme 
 

80    

5 Herstellen von Baugruppen aus Blechen  
 

 80   

6 Montieren und Demontieren von Baugrup-
pen 

 60   

7 Umformen von Profilen 
 

 60   

8 Herstellen von Baugruppen aus Profilen 
 

 80   

9 Herstellen von Konstruktionen aus Blech-
bauteilen 

  80  

10 Herstellen von Konstruktionen aus Profilen 
 

  80  

11 Montieren und Demontieren von Metallkon-
struktionen 

  60  

12 Instandhalten von Produkten der Konstrukti-
onstechnik 

  60  

13 Herstellen von Produkten der Konstruktions-
technik 

   80 

14 Ändern und Anpassen von Produkten der 
Konstruktionstechnik  

   60 

  
Summe (insgesamt 1020 Std.) 
 

 
320 

 

 
280 

 

 
280 

 

 
140 
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Lernfeld 1: 

 
Fertigen von Bauelementen mit handge-
führten Werkzeugen 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler bereiten das Fertigen von berufstypischen Bauelementen mit 
handgeführten Werkzeugen vor. Dazu werten sie Anordnungspläne und einfache technische 
Zeichnungen aus.  
Sie erstellen und ändern Teilzeichnungen sowie Skizzen für Bauelemente von Funktionsein-
heiten und einfachen Baugruppen. Stücklisten und Arbeitspläne werden auch mit Hilfe von 
Anwendungsprogrammen erarbeitet und ergänzt.  
 
Auf der Basis der theoretischen Grundlagen der anzuwendenden Technologien planen sie 
die Arbeitsschritte mit den erforderlichen Werkzeugen, Werkstoffen, Halbzeugen und Hilfs-
mitteln. Sie bestimmen die notwendigen technologischen Daten und führen die erforderlichen 
Berechnungen durch.  
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen geeignete Prüfmittel aus, wenden diese an und erstel-
len die entsprechenden Prüfprotokolle.  
In Versuchen werden ausgewählte Arbeitsschritte erprobt, die Arbeitsergebnisse bewertet 
und die Fertigungskosten überschlägig ermittelt.  
 
Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren und präsentieren die Arbeitsergebnisse, ins-
besondere unter Verwendung digitaler Medien.  
Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und des Umweltschutzes und berücksichtigen 
die Bestimmungen des Urheberrechts. 
 

 
Inhalte: 
 
Teilzeichnungen 
Gruppen- oder Montagezeichnungen 
Technische Unterlagen und Informationsquellen 
Funktionsbeschreibungen 
Fertigungspläne 
Eisen- und Nichteisenmetalle 
Eigenschaften metallischer Werkstoffe 
Kunststoffe 
Allgemeintoleranzen 
Halbzeuge und Normteile  
Bankwerkzeuge, Elektrowerkzeuge 
Hilfsstoffe 
Grundlagen und Verfahren des Trennens und des Umformens 
Prüfen 
Material-, Lohn- und Werkzeugkosten 
Masse von Bauteilen, Stückzahlberechnung  
Präsentationstechniken 
Normen 
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Lernfeld 2: 

 
Fertigen von Bauelementen mit Maschi-
nen 
 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler bereiten das maschinelle Herstellen von berufstypischen Bau-
elementen vor. Zur Beschaffung von Informationen nutzen sie auch audiovisuelle und virtuel-
le Hilfsmittel. 
 
Die Schülerinnen und Schüler werten Gruppenzeichnungen, Anordnungspläne und Stücklis-
ten aus. Sie erstellen und ändern Teilzeichnungen und die dazugehörigen Arbeitspläne, 
auch mit Hilfe von Anwendungsprogrammen zum rechnerunterstützten Zeichnen.  
Sie wählen Werkstoffe unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Eigenschaften aus und ord-
nen sie produktbezogen zu.  
Sie planen die Fertigungsabläufe, ermitteln die technologischen Daten und führen die not-
wendigen Berechnungen durch. 
Sie verstehen den grundsätzlichen Aufbau und die Wirkungsweise der Maschinen und wäh-
len diese sowie die entsprechenden Werkzeuge auftragsbezogen unter Beachtung funktio-
naler, technologischer und wirtschaftlicher Kriterien aus und bereiten die Maschinen für den 
Einsatz vor.  
 
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Beurteilungskriterien, wählen Prüfmittel aus und 
wenden sie an, erstellen und interpretieren Prüfprotokolle.  
Sie präsentieren die Arbeitsergebnisse, optimieren die Arbeitsabläufe und entwickeln Alter-
nativen. Dabei nutzen sie aktuelle Medien und Präsentationsformen.  
In Versuchen erproben sie ausgewählte Arbeitsschritte und auch alternative Möglichkeiten 
und bewerten die Arbeitsergebnisse.  
Sie kennen die Einflüsse des Fertigungsprozesses auf Maße und Oberflächengüte. Sie set-
zen sich mit den Einflüssen auf den Fertigungsprozess auseinander und berücksichtigen 
dabei die Bedeutung der Produktqualität.  
Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und des Umweltschutzes. 
 

 
Inhalte: 
 
Technische Zeichnungen und Informationsquellen, auch in digitaler Form 
Fertigungspläne 
Funktionsbeschreibungen 
Auswahlkriterien für Prüfmittel und Anwendungen 
ISO – Toleranzen 
Oberflächenangaben  
Messfehler 
Bohren, Senken, Reiben, Fräsen, Drehen, 
Funktionseinheiten von Maschinen und deren Wirkungsweise 
Standzeiten von Werkzeugen 
Fertigungsdaten und deren Berechnungen 
Kühl- und Schmiermittel 
Grundlagen des Qualitätsmanagements 
Werkzeug- und Maschinenkosten, Materialverbrauch, Arbeitszeit 
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Lernfeld 3: 

 
Herstellen von einfachen Baugruppen 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler bereiten das Herstellen von einfachen Baugruppen vor. Dazu 
lesen sie berufstypische Gesamt- und Gruppenzeichnungen, Anordnungspläne und einfache 
Schaltpläne und können die Funktionszusammenhänge der Baugruppen beschreiben und 
erklären.  
Sie erstellen und ändern Teil- und Gruppenzeichnungen sowie Stücklisten und wenden In-
formationen aus technischen, auch digitalen Unterlagen an. Auch unter Verwendung von 
Lernprogrammen planen sie einfache Steuerungen und wählen die entsprechenden Bauteile 
aus. 
 
Sie beschreiben die sachgerechte Montage von Baugruppen und vergleichen Montagevor-
schläge, auch unter Anwendung fach- und englischsprachige Begriffe. Einzelteile werden 
systematisch und normgerechnet gekennzeichnet. Die Schülerinnen und Schüler verwenden 
Montageanleitungen und entwickeln Montagepläne unter Berücksichtigung von Montage-
hilfsmitteln und kundenspezifischen Anforderungen.  
Sie unterscheiden Fügeverfahren nach ihren Wirkprinzipien und ordnen sie anwendungsbe-
zogen zu.  
 
Sie wählen die erforderlichen Werkzeuge, Normteile und Vorrichtungen produktbezogen aus 
und organisieren einfache Montagearbeiten im Team, auch in digitaler Form. 
Sie entwickeln Prüfkriterien für Funktionsprüfungen, erstellen Prüfpläne und Prüfprotokolle 
und dokumentieren und präsentieren diese. Sie bewerten Prüfergebnisse, beseitigen Quali-
tätsmängel, optimieren Montageabläufe und berücksichtigen deren Wirtschaftlichkeit.  
Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und des Umweltschutzes. 
 

 
Inhalte: 
 
Teil-, Gruppen- und Gesamtzeichnungen, Anordnungspläne, auch in digitaler Form 
Technische Informationsquellen 
Funktionsbeschreibungen 
Stückliste und Montagepläne  
Montagebeschreibungen 
Werkzeuge, Vorrichtungen 
Werk-, Hilfs- und Zusatzstoffe 
Grundlagen des kraft-, form- und stoffschlüssigen Fügens 
Normteile 
Grundlagen des Qualitätsmanagements 
Funktionsprüfung 
Kraft- und Drehmomentberechnungen 
Grundlagen der Steuerungstechnik 
Arbeitsorganisation und Arbeitsplanung 
Montagekosten 
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Lernfeld 4: 

 
Warten technischer Systeme 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler bereiten die Wartung von technischen Systemen, insbesonde-
re von Betriebsmitteln vor und ermitteln Einflüsse auf deren Betriebsbereitschaft. Dabei be-
werten sie die Bedeutung dieser Instandhaltungsmaßnahme unter den Gesichtspunkten Si-
cherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit.  
 
Sie lesen Anordnungspläne, Wartungspläne und Anleitungen, auch in englischer Sprache.  
Die Schülerinnen und Schüler nutzen digitale Informationsquellen. 
Sie planen Wartungsarbeiten und bestimmen die notwendigen Werkzeuge und Hilfsstoffe. 
Sie wenden die Grundlagen der Elektrotechnik und der Steuerungstechnik an und erklären 
einfache Schaltpläne in den verschiedenen Gerätetechniken.  
 
Sie beachten die Bestimmungen und des Arbeits- und Umweltschutzes sowie der IT-
Sicherheit. Dabei berücksichtigen sie besonders die Sicherheitsvorschriften für elektrische 
Betriebsmittel. Sie messen und berechnen elektrische und physikalische Größen. Sie bewer-
ten und diskutieren die Arbeitsergebnisse und stellen diese dar. 
 

 
Inhalte: 
 
Grundbegriffe der Instandhaltung  
Wartungspläne  
Anordnungspläne 
Betriebsanleitungen  
Betriebsorganisation 
Verschleißursachen, Störungsursachen   
Schmier- und Kühlschmierstoffe, Entsorgung 
Korrosionsschutz und Korrosionsschutzmittel 
Funktionsprüfung 
Instandhaltungs- und Ausfallkosten, Störungsfolgen  
Schadensanalyse 
Größen im elektrischen Stromkreis, Ohmsches Gesetz 
Gefahren des elektrischen Stroms, elektrische Sicherheit 
Normen und Verordnungen 
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Lernfeld 5: 

 
Herstellen von Baugruppen aus Blechen 
 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 
 

Die Schülerinnen und Schüler stellen Baugruppen aus Blechen unter Berücksichtigung von 
Funktion, Form und Materialauswahl her. Dafür nutzen sie auch digitale Informationen. Dazu 
entwickeln sie unter Beachtung des Arbeits- und Umweltschutzes Lösungsvorschläge, ver-
gleichen und bewerten diese.  

Sie erstellen und ändern Zeichnungen und Stücklisten auch mit Hilfe von Anwendungspro-
grammen zum rechnerunterstützten Zeichnen. Die Schülerinnen und Schüler planen die Ar-
beitsschritte und wählen nach fertigungstechnischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
Trenn-, Umform- und Fügeverfahren auch unter Berücksichtigung numerisch gesteuerter 
Maschinen aus. Hierzu verwenden Sie auch CAD/CAM-Applikationen.  

Sie berechnen gestreckte Längen, Scher- und Gewichtskräfte. Sie überprüfen die Betriebssi-
cherheit der Maschinen und beachten die zulässige elektrische Anschlussleistung. 

Die Schülerinnen und Schüler prüfen und bewerten die fertigen Baugruppen. Sie diskutieren 
und präsentieren ihre Arbeitsergebnisse. 

 

 
Inhalte: 
 
Teil- und Gesamtzeichnungen, auch in digitaler Form 
Abwicklungen 
Bleche aus unlegierten und legierten Stählen sowie aus NE-Metallen 
Scher- und Keilschneiden, Sägen, thermisches Trennen, Wasserstrahlschneiden 
Schwenkbiegen, Gesenkbiegen, Walzbiegen 
Blechversteifungen 

Falzen, Nieten, Schrauben, Punkt- und Rollennahtschweißen 
Hilfsstoffe 
Normen 
technische Regeln 
Präsentations- und Kommunikationstechniken 
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Lernfeld 6: 

 
Montieren und Demontieren von Bau-
gruppen 
 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler montieren und demontieren Baugruppen.  
Sie werten Zeichnungen aus und planen die Arbeitsschritte für die Montage und Demontage. 
Dabei berücksichtigen sie die Bestimmungen des Arbeitsschutzes, insbesondere beim He-
ben und Bewegen der Lasten.  
 
Sie führen die notwendigen Berechnungen auch mit Hilfe digitaler Medien durch und wählen 
geeignete Werkzeuge, Prüf- und Hilfsmittel für die Montage aus. Danach identifizieren, ord-
nen und kennzeichnen sie die Bauelemente der Baugruppen, fügen diese und überprüfen 
die Funktion. Hierfür nutzen Sie auch computerunterstützte Medien. 
 
Bei der Demontage berücksichtigen die Schülerinnen und Schüler die Wiederverwendbarkeit 
sowie die umweltgerechte Entsorgung von Bauelementen und Hilfsstoffen.  
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre Arbeitsergebnisse, dokumentieren und prä-
sentieren sie.  

 

 
Inhalte: 
 
Skizzen 
Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen 
Massen-, Kräfte- und Momentenberechnung 
Hebezeuge, Lastaufnahmeeinrichtungen 
Entsorgungsvorschriften 
Normen 
technische Regeln 
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Lernfeld 7: 

 
Umformen von Profilen 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler stellen Umformteile unter Berücksichtigung von Kundenwün-
schen her. Dazu fertigen sie auftragsbezogene Skizzen und Zeichnungen an.  
 
Sie beschaffen sich, auch mit Hilfe digitaler Medien, Informationen zu den technologischen 
Eigenschaften der Werkstoffe und deren Gefügeveränderungen beim Kalt- und Warmum-
formen. Sie wählen Werkstoffe und Profile aus und führen erforderliche Berechnungen 
durch. Hierfür nutzen sie auch Medien in digitaler Form. 
 
Sie legen die zur Herstellung notwendigen Arbeitsschritte fest und bestimmen Werkzeuge, 
Maschinen und Prüfmittel. Die Schülerinnen und Schüler beachten bei der Herstellung die 
Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes und gehen verantwortungsbewusst mit den 
Betriebsmitteln um.  
 
Die Schülerinnen und Schüler wenden Werkstattprüfverfahren an und berücksichtigen die 
Richtlinien und Normen der betrieblichen Qualitätssicherung. Sie reflektieren die Arbeitser-
gebnisse auch unter Berücksichtigung von Qualitätsmängeln und Fehlerursachen und leiten 
Verbesserungsmaßnahmen ein. 

 

 
Inhalte: 
 
Werkstoff- und Energiekosten 
Zuschnittsermittlung 
Anwärmlänge, gestreckte Länge 
manuelles und maschinelles Warm- und Kaltumformen 
Umformtemperaturen 
Biegevorrichtungen und Biegemaschinen 
Rekristallisationsglühen 
Kunden- und mitarbeiterorientierte Kommunikation 
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Lernfeld 8: 

 
Herstellen von Baugruppen aus Profilen 

 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 

Die Schülerinnen und Schüler stellen Baugruppen aus Profilen her. Sie arbeiten nach vorge-
gebenen, auch digitalen Arbeitsunterlagen, gehen auf spezielle Kundenwünsche ein und 
erstellen und sichern die erforderlichen Planungsunterlagen. Dazu lesen, erstellen und än-
dern sie Zeichnungen und Stücklisten. 

Die Schülerinnen und Schüler berechnen die für die Konstruktion notwendigen Größen und 
wählen unter ökonomischen und technologischen Gesichtspunkten Werkstoffe, Profile und 
Fertigungsverfahren aus. Die Schülerinnen und Schüler organisieren Fertigungsabläufe und 
ermitteln die technologischen Daten, auch mit Hilfe von Anwenderprogrammen.  

Sie beachten das Verhalten unterschiedlicher Werkstoffe hinsichtlich der elektrochemischen 
Spannungsreihe und wählen Möglichkeiten für einen passiven und aktiven Korrosionsschutz 
aus. Sie berücksichtigen die Eigenschaftsänderungen von Werkstoffen unter Einfluss von 
Wärme.  

Sie entwickeln Beurteilungskriterien und bestimmen Prüfverfahren und Prüfmittel. Sie prüfen 
die ausgeführten Arbeiten und bewerten, diskutieren, dokumentieren und präsentieren die 
Ergebnisse. Die Schülerinnen und Schüler beachten die Bestimmungen des Arbeits- und 
Umweltschutzes, insbesondere im Umgang mit elektrischen Maschinen und technischen 
Gasen. 

 

 
Inhalte: 
 
Technische Zeichnungen 
Informationsquellen, auch in digitaler Form 
Profile aus unlegierten und legierten Stählen, Aluminium 
maschinelles Trennen 
Thermisches Fügen, auch durch automatisierte Verfahren 
Prüfverfahren 
Gefügeveränderung durch Wärmeeinwirkung 
Kalt- und Warmrichten 
Normen 
englische Fachbegriffe 
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Lernfeld 9: 

 
Herstellen von Konstruktionen aus 
Blechbauteilen 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler stellen auftragsbezogen Konstruktionen aus Blechbauteilen 
her. 
Dazu werten sie die vorliegenden Daten aus, bestimmen die Beanspruchungen, wählen ge-
eignete Werkstoffe aus und dimensionieren die Blechbauteile. Sie entwickeln Lösungen, 
auch unter Verwendung von standardisierten Bauelementen und beachten dabei Wirtschaft-
lichkeit und Korrosionsschutz. Sie präsentieren, vergleichen und bewerten ihre Lösungsal-
ternativen.  
 
Zur Herstellung der Blechkonstruktionen fertigen die Schülerinnen und Schüler Zeichnungen, 
Fertigungs- und Montagepläne an und ermitteln alle zur Fertigung notwendigen Daten. Sie 
wählen unter Beachtung der Werkstoffe und der Abmessungen die Verfahren zum Trennen, 
Umformen, Fügen und Prüfen aus und wenden sie an. Hierfür nutzen sie auch Applikationen 
vernetzter Fertigungssysteme. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beschreiben den Aufbau und die Funktion der Konstruktion 
und ermitteln die Kosten. Sie stellen ihre Arbeitsergebnisse auch in digitaler Form in einer 
Dokumentation zusammen und unterbreiten dem Auftraggeber ein entsprechendes Angebot. 
Sie berücksichtigen die Bestimmungen des Urheberrechts. 
 

 
Inhalte: 
 
Kataloge, Internet, Datenbanken 
Vorrichtungen, Schablonen 
Abwicklungen 
Zuschnitte 
Blechbearbeitungsmaschinen 
numerisch gesteuerte Fertigungsprozesse 
Auflagerkräfte 
Festigkeit 
Schallschutz 
Wärmeschutz 
Qualitätssicherung 
Normen 
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Lernfeld 10: 

 
Herstellen von Konstruktionen aus Pro-
filen 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 
 

Die Schülerinnen und Schüler stellen auftragsbezogen Profilkonstruktionen her. 
Dazu werten sie die vorliegenden Daten aus und bestimmen nach statischen, funktionalen 
und ökonomischen Gesichtspunkten Werkstoffe und Bauelemente.  
 
Sie beachten bei der Herstellung einzelner Baugruppen neben der fertigungsgerechten Ge-
staltung auch den Korrosionsschutz. Sie wählen unter Beachtung der Werkstoffe und der 
Bauelementabmessungen die Verfahren zum Trennen, Umformen, Fügen und Prüfen aus 
und wenden sie an. Sie stellen ihre Lösungsalternativen vor, vergleichen und bewerten die-
se. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen Zeichnungen, Fertigungs- und Montagepläne auch 
unter Verwendung geeigneter Anwenderprogramme zum rechnergestützten Zeichnen. Sie 
beachten bei der Herstellung die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes. 
 
Zur Sicherung der Qualität der Produkte beachten sie grundlegende Normen, gesetzliche 
Bauvorschriften und Vorgaben der betrieblichen Qualitätssicherung. Sie beschreiben den 
Aufbau und die Funktion der Konstruktion, ermitteln die Kosten und präsentieren ihre Ergeb-
nisse, auch unter Verwendung digitaler Medien. 
 

 
Inhalte: 
 
Auftragsbezogene Berechnungen 
CAD- Anwendungen 
Bauelemente und Baugruppen des Stahl- und Metallbaus 
Brandschutz 
Schallschutz 
Wärmedämmung 
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Lernfeld 11: 

 
Montieren und Demontieren von Metall-
konstruktionen 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler montieren und demontieren Metallkonstruktionen nach Auf-
trag. Dazu planen sie unter Einbeziehung technischer Unterlagen den Arbeitsprozess und 
berücksichtigen beim Einrichten von Baustellen und Arbeitsplätzen die Unfallverhütungsvor-
schriften.  
Sie erarbeiten verschiedene Montagemöglichkeiten und überprüfen diese unter Beachtung 
betriebswirtschaftlicher Aspekte. Hierbei finden auch Applikationen zur Erzeugung und Modi-
fizierung von Tragwerken Anwendung. 
 
Sie analysieren den Einfluss einzelner montage- und steuerungstechnischer Komponenten 
auf das Gesamtsystem und entscheiden sich für die optimale Lösung und realisieren diese. 
Die Schülerinnen und Schüler richten Bauteile und Baugruppen aus und sichern deren Lage. 
Dabei wenden sie geeignete Prüfverfahren an. Sie wählen Verbindungs- und Befestigungs-
arten anwendungs- und bauwerksbezogen aus und handhaben diese. Erforderliche Lastauf-
nahmeeinrichtungen, Transportmittel und Hebezeuge setzen sie sicher ein oder veranlassen 
deren Einsatz. Nach Abschluss der Montage überprüfen die Schülerinnen und Schüler den 
Aufbau, stellen die Funktion der Konstruktion sicher und nehmen diese in Betrieb auch unter 
Verwendung digitaler Datenerfassung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen die Demontage von Metallkonstruktionen unter Ver-
wendung von technischen Unterlagen. Sie identifizieren Bauteile und Baugruppen hinsicht-
lich ihrer Lage und Funktion und kennzeichnen diese. Verschleißteile und Hilfsstoffe werden 
nach ihrer Wiederverwertbarkeit oder deren fachgerechter Entsorgung sortiert.  
Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren und präsentieren ihre Arbeitsergebnisse und 
bewerten diese, auch mit Hilfe digitaler Medien. 
 

 
Inhalte: 
Einzel- und Blockmontage 
Variantenvergleich 
Gerüste, Leitern, Arbeitsbühnen 
Hilfskonstruktionen 
Personensicherung 
HV-Verbindungen 
Anzugsmomente 
Befestigungsmittel 
Logische Grundfunktionen 
Verknüpfungssteuerungen 
Normen 
Anwenderprogramme 
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Lernfeld 12: 

 
Instandhalten von Produkten der Kon-
struktionstechnik   
 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen Instandhaltungsarbeiten nach Kundenauftrag aus. Da-
bei planen sie anhand von Serviceunterlagen und -vorschriften sowie Konstruktionsunterla-
gen die Instandhaltungsmaßnahmen. Sie nutzen Diagnosesystemen von Systemlieferanten 
und interpretieren Funktions- und Fehlerprotokolle. Sie untersuchen Konstruktionen, ermit-
teln Einflüsse auf deren Betriebsbereitschaft und beheben aufgetretene Mängel. Sie bezie-
hen Einrichtungen der Steuerungstechnik unter dem Aspekt der Betriebssicherheit ein.  
 
Die Schülerinnen und Schüler führen eine Bedarfsermittlung für die Instandhaltung durch, 
wählen Ersatzteile aus und bestimmen die nötigen Werkzeuge. Sie erkennen die Bedeutung 
vorbeugender Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen unter den Gesichtspunkten Si-
cherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Sie nutzen Wartungspläne und wenden auch 
computergestützte Verfahren zur Feststellung des Wartungsbedarfs an. Sie entscheiden, ob 
und welche Unterstützung von anderen Fachabteilungen und Gewerken erforderlich ist.  
 
Die Schülerinnen und Schüler erkennen Fehler, beschreiben Fehlerursachen und zeigen 
Möglichkeiten zur Fehlerbehebung auf. Bei der Diagnose sowie der Behebung von Mängeln 
gehen sie zielgerichtet vor. Sie beachten beim Instandhaltungsprozess die einschlägigen 
verfahrens- und sicherheitstechnischen Vorschriften sowie alle Maßgaben des Umweltschut-
zes, den verantwortungsbewussten Umgang mit den Betriebsmitteln und die sachgerechte 
Entsorgung von Hilfsstoffen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren im Sinne der betrieblichen Qualitätssicherung 
alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten und archivieren die erstellten Dokumente. 
 

 
Inhalte: 
 
Zeichnungen, Skizzen 
Anordnungspläne 
Betriebsanleitungen, -vorschriften 
Diagnosesysteme 
Analoge, digitale und intelligente Sensoren und Aktoren 
Verknüpfungssteuerungen,  
Demontage-, Montageplanung 
Verschleiß, Alterung, Korrosion, Ermüdung, Thermische Einflüsse 
Instandhaltungskosten 
Qualitätssicherung  
Normen 
Unfallverhütungsvorschriften 
Englische Fachbegriffe 
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Lernfeld 13: 

 
Herstellen von Produkten der Konstrukti-
onstechnik 

 
4. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler stellen Produkte der Konstruktionstechnik her. Hierzu analy-
sieren sie die Vorgaben des Auftrags und gehen auf Kundenwünsche ein. Sie strukturieren 
den Auftrag und definieren Ziele im Hinblick auf die Auftragsabwicklung. Sie planen, entwi-
ckeln und realisieren praxisgerechte Lösungen.  
 
Die Schülerinnen und Schüler organisieren den Projektverlauf, stimmen Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse ab und dokumentieren sie. Sie nutzen computerunterstützte Verfahren und 
Methoden zur Planung von Projekten. 
Sie verantworten die Qualität des Produktes im Verlauf des Herstellungsprozesses unter 
Beachtung grundlegender Normen und der betrieblichen Qualitätssicherung.  
 
Nach der Herstellung überprüfen die Schülerinnen und Schüler Aufbau und Funktion des 
Produktes. Sie dokumentieren und präsentieren ihre Ergebnisse dem Kunden unter Verwen-
dung zeitgemäßer Medien und weisen auf Unfallgefahren und Umweltverträglichkeit hin.  
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre Arbeitsergebnisse, erkennen Defizite und er-
greifen Maßnahmen zur Produkt- und Prozessverbesserung.  
 

 
Inhalte: 
 
Produktbeschreibung 
Bedarfsplanung 
Datennutzung aus einem ERP-System 
Zeit- und Arbeitsplanung 
Fertigungsplanung 
Montageplanung 
Herstellkosten 
Normen 
technische Regeln 
Qualitätssicherung 
Produktbeurteilung 
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Lernfeld 14: 

 
Ändern und Anpassen von Produkten der 
Konstruktionstechnik 

 
4. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen vom Kunden gewünschte Änderungs- und Anpassungs-
maßnahmen an Produkten der Konstruktionstechnik durch. Sie erfassen und dokumentieren den 
Optimierungsbedarf und die Optimierungsmöglichkeiten, auch in digitaler Form.  
 
Dazu analysieren sie das bestehende Produkt und führen alle notwendigen Anpassungs-
maßnahmen systematisch durch. Sie ändern Komponenten der Konstruktionstechnik, binden 
notwendige Fremdleistungen ein, erstellen kundengerechte Unterlagen und dokumentieren 
alle Schritte. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erläutern dem Kunden die vorgenommenen Veränderungen 
und weisen auf deren mögliche Konsequenzen hin.  
Sie dokumentieren und präsentieren ihre Ergebnisse, auch unter Verwendung digitaler Medi-
en. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre beruflichen Lern- und Arbeitsprozesse, erken-
nen Defizite und nutzen geeignete Qualifizierungsmaßnahmen zur Weiterentwicklung ihrer 
Kompetenzen. 
 

 
Inhalte: 
Zeichnungen, Skizzen 
Zeit- und Arbeitsplanung 
Fertigungsplanung 
Kostenermittlung 
Gesprächsführung 
Präsentationstechniken 
Normen 
technische Regeln 
Unfallverhütungsvorschriften 
 

 


